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AIIgemeine Geschaftsbedingungen (AGB)

der Becton Dickinson Austria GmbH, Wien

1 Allgemeines

1.1 Nachstehende Allgemeine Geschaftsbedingungen der Becton Dickinson Austria GmbH (kurz: ,wir“) sind ein Bestandteil aller unserer Verkaufs-,
Liefer-, Werk- und Dienstvertrage einschlieBlich Servicevertragen tiber technische und verwandte Dienstleistungen. Sie gelten auch fiir von uns in
diesem Zusammenhang etwa erbrachte Beratungsleistungen, Auskiinfte u.a. Der Kaufer erklart sich durch die widerspruchslose Entgegennahme
dieser Bedingungen, spatestens jedoch durch Empfang unserer Ware oder sonstiger Leistungen mit der Geltung dieser Bedingungen — auch fiir
etwaige Folgegeschafte — einverstanden.

1.2 Der Geltung abweichender Allgemeiner Geschaftsbedingungen des Kaufers wird hiermit auch fir den Fall widersprochen, dass sie uns in

einem Bestdatigungsschreiben oder auf sonstige Weise Gbermittelt werden. Derartige Bedingungen werden von uns nicht akzeptiert.

1.3 Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass fiir Softwarelizenzen und Dienstleistungen der BD Medication Workflow Solutions Plattform (BD
Cato™ Softwareprodukte) gesonderte Bedingungen gelten. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind sohin nicht auf den genannten
Software- Produktbereich anwendbar.

1.4 Sofern und soweit es sich bei Kunden um sog. Wiederverkdaufer handelt und vorbehaltlich vorrangiger vertraglicher Vereinbarungen zwischen BD und
diesen Wiederverkdufern, gelten zusatzlich die Bedingungen gemdpB dem ,Annex fiir Wiederverkdufer in Bezug auf Anforderungen der
Medizinprodukteverordnung (MDR) und In-Vitro-Diagnostika-Verordnung (IVDR)“.

2 Angebote und Abschliisse, Nebenabreden

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Alle Auftrdge, auch wenn sie von unseren Vertretern oder sonstigen Verkaufsmitarbeitern entgegengenommen
werden, erlangen fiir uns Verbindlichkeit erst mit unserer schriftlichen Bestatigung oder mit Auslieferung der Ware.

2.2 Miindliche Nebenabreden oder Zusicherungen unserer Vertreter oder sonstiger Verkaufsmitarbeiter bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der
ausdriicklichen schriftlichen Bestatigung unserer Geschaftsleitung.

2.3 Jede Anderung oder Erganzung dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, inklusive dieser Klausel, bedarf zu deren Wirksamkeit ebenfalls
der schriftlichen Bestatigung unserer Geschdftsleitung.

3 Preise
3.1 Alle Preisangaben verstehen sich grundsatzlich in Euro einschlieBlich Verpackung zuziglich vom Kaufer zu tragender Mehrwertsteuer in der jeweils
gesetzlich vorgeschriebenen Héhe.
3.2 Auslieferungen innerhalb Osterreichs erfolgen grundsétzlich versandkostenfrei Empfangsstation bzw. versandkostenfrei Empfangspostamt. Die
Bestellung ist in folgenden Fdllen nicht versandkostenfrei:
¢ Kleinauftrdge: Bei Kleinauftragen, die einen vorab festgelegten Auftragswert ohne Umsatzsteuer (Umsatzwert) unterschreiten, erheben wir eine
Versandkostenpauschale. Bei solchen Kleinauftréigen behalten wir uns im Ubrigen die Auslieferung per Nachnahme oder iiber einen von uns
bestimmten Fachhdndler vor.
» Expresslieferung: Bei Bestellungen, die auf Ihren ausdricklichen Wunsch und unsere Bestdtigung hin am folgenden Tag ausgeliefert werden sollen, fallt
eine Versandkostenpauschale Express an.
« Auslandslieferung: Bei Auftrigen, die auBerhalb Osterreichs zur Auslieferung kommen, werden die Versandkosten, soweit in unserer Auftragsbestdtigung
nicht abweichend geregelt, generell dem Kdufer gesondert in Rechnung gestellt.
¢ Besondere Versandart: Wird vom Kdufer eine besondere Versandart gewiinscht, so tragt die daraus entstehenden Mehrkosten in jedem Falle der Kaufer.
Der aktuell giiltige Umsatzwert fiir Kleinauftrage sowie die Versandpauschalen sind unserer jeweiligen Preisliste Versand zu entnehmen, die unter anderem
auf unserer Webseite zu finden ist.
3.3 Sofern nicht abweichend vereinbart, erfolgt die jeweilige Lieferung zu den Preisen geméf BD-Preisliste im Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Bei laufenden
Rahmenvereinbarungen haben wir das Recht zu einer Preiséinderung, wenn die bisherige Vereinbarung zu den Preisen seit mindestens 12 Monaten unverdndert
besteht beziehungsweise die letzte Preisdnderung 12 Monate oder langer zuriickliegt. Die Preiséinderung wird die prozentuale Verénderung des von Statistik Austria
veroffentlichten Verbraucherpreisindex im Bezugszeitraum nicht iiberschreiten. Bezugszeitraum ist der Zeitraum zwischen dem Anderungsverlangen und dem
Glltigkeitszeitpunkt der bisherigen Preisvereinbarung beziehungsweise der letzten Preisinderung. Die Anderung gilt fiir kiinftige Bestellungen, ab Zugang
unseres Anderungsverlangens in Textform.

4 Zahlung, Verrechnung, Verzugszinsen und Aufrechnung

4.1 Warenlieferungen sind zahlbar bis spdtestens zu dem in der Rechnung ausgewiesenen Fdlligkeitstag, in Ermangelung eines solchen innerhalb von 30
Tagen nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug. Sonstige Leistungen (z. B. Lohnarbeiten und Reparaturen) sind sofort und ohne jeden Abzug zahlbar.

4.2 Einwdnde gegen unsere Rechnungen sind innerhalb von 3 Wochen nach Zugang der Rechnung zumindest in Textform geltend zu machen. Andernfalls
gilt die Rechnung als genehmigt. Inhaltlich unberechtigte Einwdnde hindern nicht den Verzug und insbesondere nicht den Anspruch auf Verzugszinsen.

4.3 Werden die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder Umstdnde bekannt, die nach unserem pflichtgemdBen, unternehmerischen Ermessen
geeignet sind, die Kreditwirdigkeit des Kaufers zu mindern, so sind wir unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte in diesem Falle berechtigt, fir noch
ausstehende Lieferungen Vorauszahlungen oder Stellung uns genehmer Sicherheiten zu verlangen und nach erfolglosem Verstreichen einer angemessenen
Nachfrist fir Leistung solcher Sicherheiten vom Vertrag zuriickzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfillung zu verlangen.

4.4 Mit befreiender Wirkung konnen Zahlungen nur an uns direkt geleistet werden.

4.5 Ein Zurlickbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht steht dem Kaufer nur in Ansehung von uns schriftlich anerkannter oder rechtskraftig

festgestellter Forderungen zu.

5 Lieferzeit, Nichtlieferung, Verzug, Teillieferung

5.1 Bestatigte Auftrage und Liefertermine gelten in allen Fallen vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Lieferfristen beginnen mit dem
Zugang unserer Auftragsbestatigung, keinesfalls jedoch vor der Klarung aller Einzelheiten der Auftragsausfiihrung und der Beibringung etwa erforderlicher
Bescheinigungen durch den Kdaufer. Bei Verkdaufen ab Lager sind die Lieferfristen und -termine eingehalten, wenn die Ware innerhalb der Lieferfrist oder zum
Liefertermin das Lager verldsst. Sie gelten ferner mit der Meldung und Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht
rechtzeitig abgesandt werden kann. Lieferfristen und Liefertermine verlangern sich um den Zeitraum, um den der Kaufer sich mit seinen Verpflichtungen uns
gegeniiber in Verzug befindet.

5.2 Ereignisse hoherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfillten Teiles
vom Vertrage ganz oder teilweise zuriickzutreten, ohne dass hieraus irgendwelche Anspriiche gegen uns hergeleitet werden kénnen.
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5.3 Der hoheren Gewalt stehen alle Umstdnde gleich, die wir nicht zu vertreten haben und durch die uns die Erbringung der Leistung unmdglich gemacht
oder unzumutbar erschwert wird, wie z. B. Streik, Aussperrung, Mobilmachung, Krieg, kriegsdhnliche Zustande, Blockaden, Ein- und Ausfuhrverbote,
Verkehrssperren, behérdliche MaBnahmen, Energie- und Rohstoffmangel u.a., einerlei, ob sie bei uns oder einem unserer Vor- oder Unterlieferanten
eintreten.

5.4 Inden Fallen der Ziffer 5.2. ist der Kaufer seinerseits zum Ricktritt vom Vertrag insoweit berechtigt, als er nachweist, dass die véllige oder teilweise noch
ausstehende Erfiillung des Vertrages wegen der Verzégerung fir ihn kein Interesse mehr hat. Ein Ricktritt in Ansehung von uns bereits erbrachter
Teillieferungen bleibt jedoch ausgeschlossen.

5.5 Bei Lieferverzug oder von uns zu vertretender Nichtlieferung hat der Kaufer unter Ausschluss weitergehender Rechte, das Recht zum Riicktritt vom
Vertrag, nachdem er uns zuvor schriftlich eine angemessene Nachfrist mit der ErklGrung gesetzt hat, dass er die Annahme der Lieferung nach Ablauf dieser
Frist ablehnt. Macht der Kaufer von seinem vorbezeichneten Riicktrittsrecht keinen Gebrauch, so kann er Ersatz etwaigen Verzugs- oder
Nichterflllungsschadens nur in den Grenzen der Ziffer 9 dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen verlangen.

5.6 Teillieferungen sind zuldssig.

6 Versand, Gefahrtragung, Abnahme

6.1 Der Ubergang des Eigentums und der Gefahrtragung erfolgt mit Ubergabe an den Kéufer. Der Ubergabe steht es gleich, wenn der Kaufer mit der
Annahme im Verzug ist. Beim Versendungskauf gehen das Eigentum und die Gefahrtragung mit der Ubergabe an den Transporteur oder sonst zur
Ausflihrung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kaufer tber.

6.2 Sofern die versandte Ware durch den Transport beschddigt wurde, sind wir zu Ersatzleistungen aus dem Titel des Schadensersatzes oder der
Gewdhrleistung dem Kunden nur insoweit verpflichtet, als die von uns abgeschlossene Transportversicherung Leistungen erbringt.

6.3 Verzogert sich das Absenden, weil wir infolge Erhebungen der Unsicherheitseinrede (siehe 4.4.) die Sendung zuriickhalten, oder verzégert sich das
Absenden aus einem sonstigen, in der Sphare des Kaufers gelegenen Grund, so geht die Gefahr ab dem Zeitpunkt der Versandbereitschaft auf den Kaufer
Uber.

6.4 Versandfertig gemeldete und zur Auslieferung fdallige Ware muss der Kaufer sofort abrufen. Anderenfalls sind wir berechtigt, die Ware auf Kosten des
Kaufers zu lagern und als geliefert zu berechnen.

7 Eigentumsvorbehalt

7.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollstandigen Zahlung des Kaufpreises vor. Der Kaufer hat uns unverziiglich schriftlich von allen
Zugriffen Dritter auf die Ware zu unterrichten, insbesondere von ZwangsvollstreckungsmaBnahmen, sowie von etwaigen Beschddigungen oder der
Vernichtung der Ware. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Anschriftenwechsel hat uns der Kaufer unverziiglich anzuzeigen. Der Kaufer hat uns
alle Schaden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstof3 gegen diese Verpflichtungen und durch erforderliche InterventionsmaBnahmen gegen Zugriffe
Dritter auf die Ware entstehen.

7.2 Der Kaufer darf die Vorbehaltsware nur im ordnungsgemaBen Geschaftsverkehr zu tiblichen Geschaftsbedingungen und nur, solange er seinen
Zahlungsverpflichtungen nachkommt, weiterverduBern. Der Kaufer ist verpflichtet, seinerseits die Vorbehaltsware nur unter unserem

Eigentumsvorbehalt weiter zu verduBern und sicherzustellen, dass die Forderungen aus solchen VerduBerungsgeschaften auf uns Gbertragen

werden.

7.3 Der Kaufer darf diese an uns abgetretenen Forderungen auf seine Rechnung im eigenen Namen fiir uns einziehen, solange wir diese Ermdchtigung nicht
widerrufen. Unser Recht, diese Forderungen selbst einzuziehen, wird dadurch nicht berihrt; allerdings werden wir die Forderungen nicht selbst geltend
machen und die Einzugsermdchtigung nicht widerrufen, solange der Kéufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemap nachkommt. Ubersteigt der
Wert der fiir uns bestehenden Sicherheiten unsere gesicherte Forderung um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Kaufers bereit, insoweit
Sicherheiten nach unserer Auswabhl freizugeben.

7.4 Der Kaufer verpflichtet sich, die Vorbehaltsware ausreichend gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. Seine Anspriiche aus Versicherungsvertragen
tritter bereits jetzt an uns ab.

7.5 Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kaufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, vom Vertrag zuriickzutreten und die

Ware heraus zu verlangen. Daneben sind wir berechtigt, bei Verletzung einer Pflicht gemap dieses Abschnitts 7 vom Vertrag zuriickzutreten

und die Ware heraus zu verlangen, wenn uns ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist.

8 Madngelriige und Gewdhrleistung
8.1 Der Kaufer ist verpflichtet, gelieferte Ware unverziiglich nach Erhalt zu untersuchen. Offene Mdngel sind innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware,
verborgene Méngel unverziiglich nach ihrer Entdeckung, spatestens jedoch innerhalb der in Ziffer 8.2. genannten Frist, schriftlich unter Angabe der
Bestelldaten sowie der Rechnungs- und Versandnummern und, soweit méglich, unter Beifligung eines Ausfallmusters, zu erheben. Unterldsst der Kaufer die
form- und fristgerechte Anzeige, gilt die Ware als genehmigt (88 377 f UGB). Fiir die Rechtzeitigkeit der Anzeige kommt es auf den Zeitpunkt ihres
Zuganges bei uns an. Samtliche Fristen im Zusammenhang mit Gewdhrleistung und Schadenersatz laufen ab dem Zeitpunkt des Gefahreniibergangs
(Punkt 6.). Das Datum der abgeschlossenen Installation eines Gerates ist fur derartige Fristen nicht maBgeblich. Der Kaufer hat fiir eine sach- und
fachgerechte sofortige Kontrolle der gelieferten Ware zu sorgen und unverziiglich nach Gefahreniibergang (Punkt 6.) samtliche Funktionen der Ware
griindlichst zu Gberpriifen. (Die Paragraphen 8.2. und 8.3. gelten ausschlieBlich fir elektrisch betriebene medizinisch-technische Gerdte).
8.2 Die Gewdhrleistungsfrist betrdgt zwélf Monate.
8.3 Wahrend der Gewdhrleistungsfrist werden vorzunehmende Reparaturen kostenlos durchgefiihrt, soweit der jeweilige Schaden nicht vom Kaufer
schuldhaft verursacht wurde. Nach Ablauf der Gewdhrleistungsfrist erfolgt die Berechnung der Leistung gemap der jeweils glltigen Preisliste.
8.4 Ist die Riige begriindet, so leisten wir ausschlieBlich in der Weise unentgeltlich Gewdhr, dass wir schadhafte Ware nach unserer Wahl nachbessern
oder durch neue ersetzen. Schlagt ein zweimaliger Nachbesserungsversuch fehl, so kann der Kdufer nach seiner Wahl vom Kaufvertrag zuriicktreten
oder den Kaufpreis mindern.
8.5 Abweichend von vorstehender Gewdhrleistungsregelung tibernehmen wir eine Gewdabhr fiir von unseren Unterlieferanten bezogene Fertigungsteile nur
in dem Rahmen, als sie auch von unseren Unterlieferanten eingerdumt wird. Wir sind berechtigt, uns von unserer eigenen Gewdhrleistungspflicht
gegeniiberdem Kaufer zu befreien, in dem wir unseren Gewdhrleistungsanspruch gegen den Unterlieferanten — auch soweit von diesem bestritten — an
den Kdufer abtreten.
8.6 Jegliche Gewdhrleistung und Schadenersatzforderung wegen Schlechterfillung ist ausgeschlossen, wenn
¢ die gelieferte Ware nicht unverziglich nach Erhalt fachmannisch untersucht und anfallige Mangel unverziglich, jedoch spatestens innerhalb von 7

Tagen spezifiziert (s. oben 8.1.) geriigt werden,
e die von uns oder vom Hersteller festgesetzten technischen Vorschriften und Anwendungshinweise nicht beachtet wurden,
e Verdnderungen irgendwelcher Art oder Reparaturen an den gelieferten Waren durch hierzu nicht von uns autorisierte Personen vorgenommen wurden oder
¢ gelieferte Waren sonst unsachgemaf behandelt wurden.
8.7 Weitergehende Anspriiche des Kaufers aus Mdangeln der Sache, insbesondere auf Ersatz solchen Schadens, der nicht am Liefergegenstand selbst
entstanden ist (Folgeschaden), sowie Anspriiche aus positiver Vertragsverletzung sind nach MaBgabe nachfolgender Ziffer 9. ausgeschlossen.
8.8 Unsere Gewdabhrleistung ist grundsatzlich auf die Verpflichtung zur Nachbesserung beschrénkt. Eine Wandlung ist im Fall von geringfiigigen Mangeln
ausgeschlossen. Erklart der Kaufer — berechtigt oder unberechtigt — den Riicktritt von diesem Vertrag infolge einer behaupteten Vertragsverletzung durch uns,
so treten die Rechtswirkungen eines derartigen Ruicktritts, wenn er berechtigt ist, immer erst im Zeitpunkt des Zuganges eines diesen Ruicktritt erkldrenden
Schriftstlickes bei uns ein. Ein Riicktritt vom Vertrag lasst die Geltung dieser Vertragsbedingungen unberihrt. Eine Ersatzvornahme fiir unterbliebene
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Leistungen unseres Unternehmens durch den Kunden selbst oder ein anderes Unternehmen ist vertraglich ausgeschlossen.

8.9 Der Kaufer ist in jedem Fall verpflichtet, Nachbesserung durch uns anzunehmen; er hat den von uns zur Vornahme dieser Arbeiten namhaft
gemachten Personen zu den von diesen gewiinschten Betriebszeiten Zugang zu den von der Mangelriige betroffenen Gerdten an ihrem jeweiligen
Aufstellungsort zu gewdhren und alles zu unternehmen, um derartige Arbeiten erfolgreich zu gestalten. Behindert der Kaufer diese Arbeiten, so verliert
er samtliche Anspriiche gegen uns und ist Uberdies verpflichtet, die mit diesen Arbeiten verbundenen Kosten uns nach unseren jeweils giiltigen
Preislisten zu ersetzen.

8.10Im Falle des Vorliegens nachweisbarer Mangel, verzichtet der Kaufer darauf, diesen Mangel im Wege des Schadenersatzes geltend zu machen.

9 Haftung

9.1 Alle Anspriiche — mit Ausnahme von Personenschaden — des Kaufers auf Schadenersatz — einschlieBlich Begleit- und Folgeschdden sowie
entgangener Gewinne — gegen uns, unsere Angestellten oder unsere Erfillungsgehilfen — gleichgiiltig aus welchem Rechtsgrund — sind ausgeschlossen,
es sei denn, der Schaden beruht auf Vorsatz oder grober Fahrldssigkeit der Geschaftsfihrung, leitender Angestellter oder Erflllungsgehilfen unserer
Gesellschaft. Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschlieBlich, fir etwaige Ersatzanspriiche wegen von uns zu vertretender Unmaglichkeit, wegen
Verzuges, Verletzung vertraglicher oder vorvertraglicher Haupt- oder Nebenpflichten sowie aus unerlaubter Handlung.

9.2 In jedem Fall ist eine etwaige Ersatzpflicht unsererseits gegeniiber Unternehmern auf solche Schaden begrenzt, die als mégliche Folge der zum
Ersatz verpflichtenden Handlung voraussehbar waren.

9.3 Inentsprechender Anwendung der Ziffer 8.6. ist jegliche Schadensersatzpflicht unsererseits gegenitiber Unternehmern ausgeschlossen, wenn der
Schaden ganz oder iberwiegend auf den in Ziffer 8.6. genannten Umstdnden beruht.

9.4 Im Falle einer Ersatzpflicht unsererseits konnen wir uns von einer Haftung dadurch befreien, dass samtliche Anspriiche gegen ein von uns
beauftragtes Transportunternehmen bzw. Anspriiche aus einem allfdllig abgeschlossenen Versicherungsvertrag an den Kaufer abgetreten werden.

10 Weiterverkauf und Riicknahme von Waren; Gestattung zur Datennutzung (Data Act)

10.1Unsere Waren dirfen nur in der Originalausstattung und in unangebrochener bzw. ungeéffneter Originalverpackung an Dritte weiterverkauft werden.
Unsere Marken, Firmennamen und sonstige Ausstattungsmerkmale diirfen weder durch Hinweise in Angeboten, Preislisten, Katalogen usw. noch auf sonstige
Weise mit Ersatzprodukten in Zusammenhang gebracht werden.

10.2 Ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung kénnen an den Kaufer gelieferte Waren nicht zurickgenommen oder umgetauscht werden. Von uns
genehmigte Riicksendungen des Kdufers werden mit einem Abzug von 10 % des Verkaufspreises gutgeschrieben. Produkte in steriler Verpackung, sowie
Waren, deren Lieferung bereits lIanger als drei Monate zuriickliegt, konnen grundsatzlich nicht zuriickgenommen oder umgetauscht werden. Alle
Riicksendungen erfolgen auf Kosten und Gefahr des Kaufers.

10.3 Fiir Verkauf oder Uberlassung von vernetzten Produkten oder verbundenen Diensten durch BD, die Produktdaten im Sinne der EU-Verordnung 2023/2854
generieren, gilt: (i) Der Kunde gestattet BD die Nutzung der Produktdaten, um diese Produkte und Dienste zu reparieren, zu warten, zu unterhalten und zu
aktualisieren. (i) Dariiber hinaus darf BD die Produktdaten generell zur Verbesserung seiner Produkte und Dienstleistungen einschlieBlich der Klérung von
Fehlfunktionen nutzen, sowie zu Forschungs- und Entwicklungsaktivitaten fir kiinftige Produkte. (jii) Fur diese Zwecke gilt die Gestattung auch fur
verbundene BD-Gesellschaften sowie von BD beauftragte Dienstleister und Subunternehmer. Der Kunde darf Produktdaten nicht zur Entwicklung von
Wettbewerbsprodukten nutzen, oder die Daten an BD-Wettbewerber weitergeben.

Die Parteien stellen klar, dass sich diese Regelung auf die EU-Verordnung 2023/2854 (Data Act) bezieht und die Datenschutzgrundverordnung unberiihrt
bleibt.

11 Verjdahrung
Samtliche Anspriiche des Kaufers gegen uns — gleichgdiltig aus welchem Rechtsgrund — verjdahren spdtestens 12 Monate nach Gefahreniibergang bzw. nach
Entstehen des Anspruches, je nachdem welcher Zeitpunkt friher liegt.

12 Zeichnungen und sonstige Unterlagen

Zeichnungen, Entwiirfe und sonstige Unterlagen, die wir dem Kaufer bei Vertragsanbahnung oder Durchfiihrung iberlassen, sind unser geistiges
Eigentum und dirfen ohne unsere ausdriickliche schriftliche Zustimmung weder Dritten zuganglich gemacht werden, noch vervielfdltigt, noch fir einen
anderen als den vereinbarten Zweck benutzt werden. Wir sind berechtigt, die unentgeltliche Herausgabe vorgenannter Unterlagen — einschlieflich
etwaiger Vervielfdltigungsstiicke — zu verlangen, wenn der Kdufer diese Unterlagen nicht

mehr bendétigt oder wenn uns eine missbrauchliche Verwendung dieser Unterlagen bekannt wird. Ein Zurlickbehaltungsrecht daran ist ausgeschlossen.

13 Handelsbeschrénkungen

13.1Der Kaufer versichert die strikte Beachtung aller anwendbaren Exportkontrollbestimmungen und Handelsbeschrankungen, die den Verkauf,
Wiederverkauf und die Lieferung unserer Waren ins Ausland betreffen. Unsere Verpflichtung zur Lieferung der Waren ist gegebenenfalls vom Erhalt gesetzlich
vorgeschriebener Genehmigungen der zustéindigen Behérden abhéngig.

13.2 Der Kaufer darf die Produkte nicht an Unternehmen mit Sitz auBerhalb des Europdischen Wirtschaftsraums (EWR) oder der Schweiz weiterverkaufen.
Alle Anfragen beziiglich solcher Verkaufe oder potenzieller Verkdufe werden vom Kdufer unverziiglich an BD weitergeleitet. Wenn BD Grund zu der Annahme
hat, dass der Kaufer gegen diese Klausel 14.2 verst6ft, wird der Kaufer auf Verlangen von BD geeignete Unterlagen vorlegen, damit BD die Einhaltung dieser
Bestimmung

14 Weitere Bestimmungen fiir Wartungs- und Reparaturleistungen

14.1Der Kunde verpflichtet sich, bei Wartungs- und Reparaturleistungen auf eigene Kosten so mitzuwirken, dass BD die Leistung vertragsgemdp erbringen
kann. Zu diesen Mitwirkungspflichten zdhlen insbesondere unverziigliche und detaillierte Stérungsmeldungen, die Bereitstellung addquater und sicherer
technischer Infrastruktur fir Fernwartung und Remote-Zugriff sowie der uneingeschrankte, sichere Zugang zu den Gerdaten.

14.2Der Kunde stellt sicher, dass nur hierfir qualifiziertes Personal Stérungen meldet. Ein zustdndiger Kundenvertreter muss wdhrend der Arbeiten,
insbesondere auBerhalb der Geschdftszeiten, anwesend sein.

14.3BD ist berechtigt, Leistungen zu verweigern, wenn das Gerdt veraltet ist. Als ,veraltet* gilt das Gerdt bei fehlenden Updates, bei End-of-Life-Status gemafR
Kommunikation durch BD, oder bei nicht von BD autorisierten Anderungen durch den Kunden oder Dritte, Leistungen auBerhalb vereinbarter Servicezeiten,
Leistungen an nicht installierten oder veralteten Systemen, Wiederherstellung der Daten nach Datenverlust (Backup-Einspielung, System-Neuaufsetzen mit
Daten) sowie bei Schaden durch unsachgemdBen Gebrauch, hohere Gewalt, Reparatur und anderweitigen Eingriffen durch nicht von BD autorisiertem
Personal oder durch nicht zugelassene Ersatzteile, Software, Verbrauchsmaterialien erfolgen nur auf der Grundlage gesonderter Vereinbarung und werden
gesondert berechnet.

i

15 Erfiillungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

15.1Erflllungsort fir Lieferung und Zahlung ist der Ort, an dem unsere Gesellschaft ihren Sitz hat.

15.2 AusschlieBlicher Gerichtsstand fiir alle sich aus dem Vertragsverhdltnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist Wien

15.3Es gilt 6sterreichisches Recht unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen. Die Bestimmungen des Ubereinkommens der Vereinten Nationen iiber Vertréage
Uber den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) kommen nicht zur Anwendung.

16 Allgemeine Datenschutzverordnung (GDPR) - Schutz personenbezogener Daten
BD erhebt, verwendet und Gbermittelt personenbezogene Daten, einschlieflich Geschdftskontaktdaten (wie etwa Name, Berufsbezeichnung, E-Mail-
Adresse) von seinen Geschaftspartnern (wie Krankenhduser, Labore, Einkaufsgemeinschaften, Vertriebspartner, Wiederverkdufer, GroBhandler, Agenten,
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Kunden und Endkunden) fir die Zwecke, die im Zusammenhang mit der Vereinbarung stehen (wie etwa Auftragsabwicklung, Zahlungen). Diese
personenbezogenen Daten kénnen von Einzelpersonen oder anderen (z. B. 6ffentlich zugénglichen) Quellen abgerufen worden sein. Um als Mitglied der
globalen Unternehmensgruppe Becton, Dickinson and Company effizient zu arbeiten, kann BD zu diesem Zweck diese personenbezogenen Daten in jedes
Land der Welt iibermitteln, einschlieBlich der Vereinigten Staaten, in dem BD-Unternehmen oder Drittdienstleister, die in unserem Namen
personenbezogene Daten verarbeiten (z. B. zentrale Rechenzentren), niedergelassen sind. Die Gesetze und Praktiken im Bereich des Schutzes
personenbezogener Daten kdnnen unterschiedlich sein, und es kann sein, dass Gesetze in Ldndern auBerhalb des Europdischen Wirtschaftsraums nicht das
gleiche Schutzniveau bieten. In solchen Fallen treffen wir angemessene Vorkehrungen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten, einschlieBlich des
Abschlusses von EU-Standardvertragsklauseln. Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die lokale BD-Geschdftsstelle oder den
Datenschutzbeauftragten unter EMEA Privacy@bd.com.
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Annex fir Wiederverkaufer in Bezug auf Anforderungen der Medizinprodukte-
verordnung (MDR) und In-Vitro-Diagnostika-Verordnung (IVDR)

Dieser Annex findet im Verhaltnis zwischen der Becton Dickinson Austria GmbH (,BD“) und Kaufern Anwendung, die gemap unten stehender Definition
Vertriebsaktivitaten ausfihren (die ,Wiederverkaufer“). Unbeschadet der sonstigen Verpflichtungen des Wiederverkdaufers aus den Vereinbarung(en) mit
BD gelten hierfiir folgende Bedingungen:

1 Definitionen

1.1 In dieser Anlage haben die folgenden Begriffe folgende Bedeutung:

/Anwendbares Recht" sowie ,,anwendbare Gesetze" bezeichnet im Hinblick auf die Produkte alle anwendbaren nationalen und internationalen Gesetze,
EU- Verordnungen (einschlieBlich der Produktverordnungen, EU-Richtlinien (einschlieBlich der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG und der Richtlinie Giber In-
vitro- Diagnostika 98/79/EG), auf die Produkte anwendbare Leitlinien (dieser Begriff umfasst alle Richtlinien, Verhaltenskodizes, Normen oder dergleichen,
ob im Rechtssinne verbindlich oder nicht, einschlieBlich der von der Europdischen Kommission gemap Artikel 84 der Richtlinie 2001/83/EG veroffentlichten
Leitlinien fir die gute Verteilungspraxis von Humanarzneimitteln (2013/C 343/01) und gleichwertige oder dhnliche Leitlinien), sowie alle behordlichen
Vorgaben;

,Kunden* sind Krankenhduser, andere Gesundheitsdienstleister, Laboratorien und jede andere Person, Organisation oder Einrichtung, die Produkte von dem
Wiederverkdufer (oder einem weiteren Wiederverkdufer des Wiederverkaufers) kauft;

,Produktverordnungen* bezeichnet die Medizinprodukteverordnung (2017/745/EU) und die In-Vitro-Diagnostika-Verordnung (2017/746/EU);
LEinwegartikel“ bezeichnet Produkte, die nach einmaligem Gebrauch zur Entsorgung gekennzeichnet oder bestimmt sind;

LVertriebsaktivitdten® bedeutet: (i) Foérderung, Werbung, Marketing, Verkauf, Vertrieb und/oder Unterstiitzung der jeweiligen Produkte bzw.
Produktkategorien,

(i) produkt- oder unternehmensbezogene Registrierungsaktivitaten, soweit der Wiederverkdufer diese auf Wunsch von BD durchfiihrt, unterstiitzt oder
arrangiert, und (iii) alle dhnlichen, damit zusammenhéngenden oder zusdtzlichen Aktivitaten wie Einfuhr, Lagerung, Handhabung, Ausfuhr und
Wiederausfuhr;

,Bevollmdchtigten“ bezeichnet jeden von BD benannten Vertreter bzgl. des Inverkehrbringens eines oder mehrerer Produkte;

L<Importeur bezeichnet in Bezug auf ein Produkt, das aus einem Land auBerhalb der Union eingefiihrt wird, die natirliche oder juristische Person mit Sitz
in der Union, die dieses Produkt zuerst auf dem Markt der Union im Sinne des anwendbaren Rechts anbietet oder zur Verfiigung stellt;

~Produkte” bezeichnet die Produkte, die gemap der jeweiligen Vereinbarung vom Wiederverkdufer vertrieben werden;

~Regulierungsbehorde” bezeichnet jede staatliche Regierungs-, Legislativ-, Verwaltungs- oder Regulierungsbehdérde, -stelle oder -einheit, die befugt ist,
die Fdhigkeit einer Partei zu regulieren oder anderweitig zu bestimmen, ihren Verpflichtungen in Bezug auf die Produkte nachzukommen,

einschlieflich, aber nicht beschrankt auf die Europdische Kommission und die nach dem anwendbaren Recht eingesetzte Koordinierungsgruppe fir
Medizinprodukte;

,Haltbarkeit* (auch ,Verfallsdatum®) ist der Zeitraum, der mit dem anwendbaren Herstellungsdatum beginnt und mit einem separat angegebenen Datum
endet. Das Ende der Haltbarkeit fur ist auf dem entsprechenden BD-Label oder anderen Beipackzetteln, die den Einwegprodukten beiliegen, angegeben
und kannvon Einwegartikel zu Einwegartikel variieren;

Das , Territorium* entspricht der Definition in der Vereinbarung;

,Union“ bezeichnet gemeinsam die jeweils aktuellen Mitgliedstaaten der Europdischen Union sowie fiir die Zwecke dieser Bedingungen die Staaten des
Europdischen Wirtschaftsraums, die Schweiz und die Tirkei.

»Vereinbarung(en)“ bezeichnet alle zwischen BD und dem Wiederverkdufer getroffenen Vereinbarungen zu Kauf, Wiederverkauf und Vertriebsaktivitaten
hinsichtlich BD-Produkten.

2 Pflichten des Wiederverkdufers

Vertriebsaktivitdten

2.1 Der Wiederverkaufer verpflichtet sich dazu:

2.1.1 bei der Bewerbung der Produkte nur die von BD zur Verfiigung gestellten Marketingmaterialien zu verwenden, vorausgesetzt, dass der
Wiederverkdufer alle anwendbaren Gesetze einhdlt, einschlieBlich aller relevanten national und international anerkannten Verhaltenskodizes der
Branche und Leitlinien fiir die Verkaufsférderung von Produkten;

2.1.2 ausschlieBlich auf schriftliche Anfrage von BD und in Ubereinstimmung mit dem anwendbaren Recht jederzeit auf eigene Kosten eine genaue
Ubersetzung der Etiketten, Verpackungen, Handbiicher, Instrumente und aller anderen Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit den
Produkten (,Ubersetzungsmaterialien) in eine von BD sperzifizierte Sprache zur Verfiigung zu stellen. Der Wiederverkdufer benachrichtigt BD, wenn
eine solche Ubersetzung zwingend oder wiinschenswert ist, um die Produkte in dem Gebiet zu verkaufen; jede Ubersetzung muss vor der
Verwendung von BD schriftlich genehmigt werden. Der Wiederverkdufer ist allein fiir die Richtigkeit der Ubersetzungsmaterialien verantwortlich und
verfiigt iiber eine widerrufliche, nicht tibertragbare und nicht exklusive Lizenz zur Verwendung dieser Ubersetzungen ausschlieBlich im
Zusammenhang mit seinen Aktivitaten im Rahmen und ausschlieflich wahrend der Laufzeit dieses Vertrags;

2.1.3 im Territorium einen angemessenen Minimumbestand an Produkten und Ersatzteilen zu halten, um die Versorgung sicherzustellen. Der
Wiederverkdufer stellt ein addquates Ersatzteilmanagement sicher und bestellt regelmaBig Ersatzteile im erforderlichen Umfang. Der
Wiederverkdufer fihrt nur Ersatzteile fir die Produkte, die von BD genehmigt wurden. Fiir jedes Ersatzteil oder jede Komponente im Lager des
Wiederverkdufers, das nicht von BD gekauft wurde, fihrt der Wiederverkdufer einen unterstiitzenden Nachweis, dass dieses Ersatzteil oder diese
Komponente die Sicherheit, Leistung oder den Verwendungszweck des/der betreffenden Produkt(e) von BD nicht beeintrachtigt. Der Wiederverkaufer
darf keine Ersatzteile oder Komponenten lagern oder liefern, die den Verwendungszweck des Produkts veréndern. Unbeschadet des Vorstehenden
unterhdlt der Wiederverkdufer Lagerstdtten in Ubereinstimmung mit dem anwendbaren Recht;

2.1.4 zusatzlich zu den in der Vereinbarung enthaltenen produktspezifischen Schulungsvorgaben eine ausreichende Anzahl von kompetentem

und qualifiziertem Marketing- und Verkaufspersonal fur die Verwendung der Produkte einzusetzen, und den Kunden zu den Produkten
angemessene Anweisungen und Informationen (,Anweisungen®) zur Verfiigung zu stellen und sicherzustellen, dass diese Anweisungen die

Kunden in keiner Weise hinsichtlich der Sicherheit, Leistung oder des Verwendungszwecks der Produkte irrefiihren.

Lizenzen und Berechtigungen

2.2 Der Wiederverkaufer verpflichtet sich dazu:

2.2.1 alle erforderlichen Lizenzen oder sonstigen Genehmigungen einzuholen, um die Erfiillung der Vereinbarungen einschlieflich dieses Annex
sicherzustellen bzw. zu erleichtern und BD unverziiglich schriftlich Gber jede zu erwartende Verzégerung bei der Erlangung oder Beibehaltung
solcher Lizenzen oder Genehmigungen zu informieren.

2.2.2 Der Wiederverkdufer sichert zu, dass alle Lizenzen, Genehmigungen, Registrierungen durch Registrierungsbehérden sowie sonstigen Behorden,
die zur Durchfiihrung der Vereinbarung erforderlich sind, eingeholt und gdiltig sind.
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Produktfehler

2.3 Der Wiederverkdufer informiert BD (und gegebenenfalls den Bevollmdachtigten und/oder Importeur von BD) unverziiglich, wenn bzgl. des Vertriebs der
Produkte zu irgendeinem Zeitpunkt Grund zu der Annahme besteht, dass ein Produkt, das der Wiederverkdufer im Markt angeboten hat oder anbieten will,
nicht mit dem anwendbaren Recht und insbesondere nicht mit den Produktverordnungen iibereinstimmt. Der Wiederverkdaufer arbeitet mit BD bzgl. aller
Anfragen von BD zusammen und wird dabei insbesondere:

2.3.1 sicherstellen, dass alle erforderlichen KorrekturmaBnahmen ergriffen werden, einschlieBlich MaBnahmen zur Beseitigung oder Minderung der

von Produkten ausgehenden Risiken;

2.3.2 auf Anfrage den Regulierungsbehorden kostenlos Informationen und Unterlagen des Wiederverkaufers Gber die Konformitdt eines Produkts mit
dem anwendbaren Recht und/oder Muster von Produkten zur Verfligung zu stellen oder gegebenenfalls Zugang zu diesen Produkten zu gewdhren.

2.4 Wenn der Wiederverkaufer Grund zu der Annahme hat, dass ein von ihm geliefertes Produkt ein Risiko fiir Personen darstellt, das Giber das
verniinftigerweise vom Produkt zu erwartende Risiko hinausgeht, oder wenn der Wiederverkdufer Grund zu der Annahme hat, dass das Produkt in
irgendeiner Weise gefdlscht ist, wird der Wiederverkaufer BD oder den Bevollméchtigten unverziiglich (im Regelfall innerhalb von 24 Stunden nach Kenntnis
des Wiederverkdufers liber ein solches Risiko oder eine solche Fdlschung schriftlich informieren, damit BD und der Bevollmdchtigte diese Abweichungen
gegebenenfalls untersuchen und den Regulierungsbehérden melden kénnen. Der Wiederverkdufer muss die betroffenen Produkte, die Art des Risikos oder
der Falschung und die Anzahl der betroffenen Produkte, die bereits an Kunden geliefert wurden, angeben oder bei Unméglichkeit solcher Angaben
angemessen schatzen. Der Wiederverkdufer hat unverziiglich alle weiteren Informationen zur Verfligung zu stellen, die von BD, dem Bevollmdchtigten oder
dem Importeur verniinftigerweise angefordert werden. Der Wiederverkdufer ist verpflichtet, an allen KorrekturmaBnahmen mitzuwirken, die von BD, dem
Bevollmachtigten von BD oder dem Importeur oder einer Regulierungsbehdrde eingeleitet werden, einschlieBlich, aber nicht beschrénkt auf Rickruf,
Riicknahme oder alle weiteren MaBnahmen, um das Produkt in Ubereinstimmung mit dem anwendbaren Recht zu bringen und Risiken, die von Produkten
ausgehen, zu beseitigen oder zu mindern.

Streitigkeiten und Reklamationen

2.5 Der Wiederverkaufer verpflichtet sich dazu:

2.5.1 BD unverziglich tber alle erheblichen Streitigkeiten zu informieren, die zwischen dem Wiederverkdaufer und einem Kunden oder einem

anderen Dritten in Bezug auf die Produkte oder Transaktionen im Zusammenhang mit den Produkten entstehen kénnen, wobei BD in diesem Fall
entscheidet, ob sie sich an einer solchen Streitigkeit direkt beteiligen mochte, und den Wiederverkdufer tber diese Entscheidung informiert;

2.5.2 BD (und gegebenenfalls den Bevollmdchtigten) in Bezug auf die Produkte unverziiglich unter Verwendung eines Beschwerdeformulars oder

eines anderen von BD zur Verfiigung gestellten Berichtsweges Uber alle Berichte, Beschwerden, Informationen, Empfehlungen oder Meinungen zu
informieren, die von Kunden oder Endverbrauchern in Bezug auf die Produkte geduBert oder abgegeben werden; dies gilt auch fiir AuBerungen von
medizinischem Fachpersonal im Zusammenhang mit vom Wiederverkdufer verkauften Produkten; und in Bezug auf Beschwerden unverziiglich alle
relevanten Informationen BD zur Verfligung zu stellen und eine etwaige Untersuchung durch BD zu unterstiitzen;

2.5.3 alle Produktricknahmen oder -rickrufe in voller Ubereinstimmung mit dem anwendbaren Recht zu handhaben, unverziiglich BD (und
gegebenenfalls den Bevollmdchtigten) zu informieren, um Anweisungen und Anleitungen zu erhalten, und in Ubereinstimmung mit allen diesen
Anweisungen und Anleitungen von BD (und gegebenenfalls von dem Bevollmdachtigten) zu handeln, insbesondere mit allen Anweisungen zur
Ricknahme und Abholung von Produkten:

(a) aus den Bestdnden der Lagerbestdnde des Wiederverkaufers;

(b) die sich auf dem Weg von BD zum Wiederverkdaufer (in Transit) befinden;

(c) aus den Bestdnden etwaiger Handelsvertreter des Wiederverkaufers;

(d) von den Kundenstandorten des Wiederverkaufers, unabhdngig davon, ob es sich um verkaufte, versandte oder Musterprodukte handelt;

2.5.4 ein Register Uber Beschwerden, fehlerhafte Gerate und Produkte sowie tiber Rickrufaktionen und Riicknahmen zu fiihren. Der

Wiederverkdufer gewdhrt BD (und gegebenenfalls den Bevollmdchtigten und/oder Importeur in Bezug auf die Produkte) zur Kldrung von
Produktbeschwerden Einsicht in dieses Register;

2.5.5 Verlangt BD vom Wiederverkdufer, eine bestimmte Handlung in Bezug auf ein Produkt, einen Streitfall oder eine Beschwerde vorzunehmen
(einschlieBlich des Riickrufs oder der Riicknahme von Produkten und der Sammlung von Informationen), wird der Wiederverkaufer dieser Aufforderung

in gutem Glauben und in angemessener Weise nachkommen.

Abgelaufene Produkte

2.6 Der Wiederverkaufer darf in keinem Fall:

2.6.1 Produkte, bei denen die Haltbarkeit abgelaufen ist, verkaufen, spenden oder anderweitig an Dritte Ubertragen und verpflichtet sich, alle diese
Produkte unverziiglich und sicher zu vernichten und BD ein entsprechendes Zertifikat tiber die Vernichtung zur Verfiigung zu stellen. BD ist in keiner
Weise verpflichtet, vom Wiederverkaufer die betreffenden Produkte zuriickzukaufen oder in irgendeiner anderen Weise gegeniiber dem
Wiederverkdaufer fur Produkte verantwortlich zu sein, die vom Wiederverkdufer zum Zeitpunkt des Ablaufs ihrer Haltbarkeit nicht verkauft werden

oder die vom Wiederverkdufer gemaf dem vorstehenden Absatz nicht vernichtet werden; und

2.6.2 Produkte innerhalb der Union, die im Rahmen der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG, In-Vitro-Diagnostika-Richtlinie 98/79/EG) in

Verkehr gebracht wurden, verkaufen, spenden oder anderweitig an Dritte Gibertragen, nachdem diese nach anwendbarem Recht

(einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf die Produktvorschriften) nicht mehr rechtmaBig sind.

Lagerhaltung und Distribution

2.7 Der Wiederverkdufer verpflichtet sich:

2.7.1 in Ubereinstimmung mit dem anwendbaren Recht angemessene Einrichtungen fiir die Lagerung und den Vertrieb der Produkte zu unterhalten
und alle notwendigen Schritte und Vorkehrungen zu treffen, um angemessene Lager- und Vertriebsbedingungen zu schaffen, die fir

Medizinprodukte geeignet sind und von BD verlangt werden, jeweils im Einklang mit der auf den Produkten angebrachten Kennzeichnung oder

gemdp anderweitiger Mitteilung durch BD (zusammen die ,Lagerungseinrichtungen®);

2.7.2 die Produkte in verkaufsfdhigem Zustand zu lagern bzw. zu warten, so dass ihre Eigenschaften nicht verdndert werden, und auf Anweisung von

BD, wenn es sich bei den Produkten um Investitionsgiter handelt, alle auf diesen Produkten installierte Software zu aktualisieren;

2.7.3 die Produkte auf einer strengen ,First Expired First Out” (FEFO)-Basis zu versenden, sofern von BD nicht anders angegeben;

2.7.4 Systeme zur Uberwachung des Haltbarkeitsmaterials und zur Verfolgung der Chargennummer zu implementieren, die eine rechtzeitige und
genaue Identifizierung sowohl des Lieferanten als auch der Empfdnger der Produkte erméglichen; Einzelheiten zu diesen Systemen sind BD (oder
gegebenenfalls dem bevollmachtigten Vertreter) auf Anfrage zur Verfiigung zu stellen;

2.7.5 die dlleinige Verantwortung fir alle abgelaufenen Produkte im Besitz des Wiederverkdufers zu tibernehmen;

2.7.6 auf Anfrage BD, den Bevollmdchtigten und jeder Regulierungsbehorde oder benannten Stelle freien Zugang zur Einsichtnahme zum

bestehenden Produktinventar und den betreffenden Lagerungseinrichtungen zu gewdhren;

2.7.7 Schulungen des gesamten mit den Produkten betrauten Lagerungspersonals durchzufiihren, damit es tiber die Fahigkeit und Erfahrung verfugt,
die seiner Verantwortung fiir die ordnungsgemape Lagerung, Handhabung und Verteilung der Produkte entspricht, und um sicherzustellen, dass der
Zugang zum Produktlager auf das vom Wiederverkaufer autorisierte Personal beschrankt ist;

2.7.8 schriftliche Standardarbeitsanweisungen (,SOP*) und Aufzeichnungen zu implementieren und aufrechtzuerhalten, die alle Aktivitaten

im Zusammenhang mit dem Vertrieb (und gegebenenfalls dem Import) der Produkte dokumentieren und BD auf Anfrage zur Verfligung zu

stellen;

2.7.9 iberLagerungseinrichtungen mit ausreichender Kapazitdt zu verfiigen, die so konzipiert sind, dass sie gute Lagerbedingungen gewdahrleisten
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(sauber, trocken und innerhalb akzeptabler Temperaturgrenzen gehalten). Sofern auf dem Etikett (Temperatur, Gefahrgut usw.) von Produkten
besondere Lagerungsbedingungen vorgeschrieben sind oder der Wiederverkdaufer von BD anderweitig darauf hingewiesen wird, hat der
Wiederverkdufer diese besonderen Lagerungsbedingungen in Bezug auf die Produkte zu tiberpriifen, deren Einhaltung zu iiberwachen und
aufzuzeichnen. Der Wiederverkdufer stellt sicher, dass die vom Wiederverkdufer fiir die Lagerung der Produkte genutzten Lagereinrichtungen sicher,
sauber und frei von Abfall, Schadlingen und Ungeziefer sind. Der Wiederverkdufer stellt sicher, dass die Produkte an allen Lagerorten vor
Witterungseinfliissen (Hitze, Regen usw.) geschitzt sind. Der Wiederverkaufer stellt sicher, dass abgelehnte, abgelaufene, zuriickgerufene oder
zurlickgegebene Produkte in einem speziellen Bereich (physisch getrennt) im Lager aufbewahrt werden, und dass diese Produkte von Produkten
getrennt werden, die den Kunden zur Verfiigung gestellt werden sollen, und dass sie entsprechend erfasst werden;

2.7.10sicherzustellen, dass die Lageranlagen und der Transport, soweit erforderlich und passend fiir die Produkte temperaturgesteuert sind, und
aufgezeichnete Temperaturiiberwachungsdaten zur Uberpriifung auf Anfrage von BD zur Verfiigung zu stellen. Die fiir die Uberwachung verwendeten
Gerdte sollten so oft kalibriert und Gberpriift werden, wie es der Wiederverkaufer unter Beriicksichtigung der Gebrauchsanweisung fiir diese Gerdte,
einer vom Wiederverkdaufer durchgefiihrten Risikobewertung und aller anderen vom Wiederverkdufer als relevant erachteten Faktoren fiir
angemessen hdlt. Die Ergebnisse dieser Priifungen werden vom Wiederverkdufer in angemessenen Umfang dokumentiert. Die Temperaturkontrolle
muss dabei die GleichmaBigkeit der Temperatur liber die gesamte Lageranlagen gewdihrleisten und zeigen;

2.7.11sicherzustellen, dass die fiir den Vertrieb der Produkte verwendeten Fahrzeuge fir ihren Einsatz geeignet und angemessen geschiitzt sind, um
Schdden jeglicher Art zu vermeiden. Der Wiederverkdufer stellt sicher, dass diese Fahrzeuge in den fir den Vertrieb der Produkte relevanten Bereichen
sauber, trocken und frei von Abfdllen gelagert und transportiert werden. Der Wiederverkaufer stellt sicher, dass die Fahrzeuge regelmdpig gereinigt
werden und dass, wenn besondere Lager- und/oder Transportbedingungen (einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf die Temperatur) fir den
Transport der Produkte erforderlich sind, diese bereitgestellt, gepriift, iberwacht und in angemessenen Umfang dokumentiert werden;

2.7.12 eine periodische Bestandsabstimmung durchzufiihren, um die tatsachlichen und die erfassten Bestdnde regelmaBig zu vergleichen. Daneben
fihrt der Vertriebspartner periodische Produktzdhlungen durch;

2.7.13 Giber ERP-(Enterprise Resource Planning)/WMS-(Warehouse Management System)-Systeme zu verfiigen, die eine Ruckverfolgbarkeit der
Produkte und/oder Chargennummern in allen Phasen des Distributionsprozesses (Wareneingang, Einlagerung, Lagerung,
Kommissionierung/Verpackung und Lieferung) ermdglichen und Aufzeichnungen zu fiihren, um die Rickverfolgbarkeit der Produkte in
Ubereinstimmung mit den geltenden Gesetzen zu gewdhrleisten, und BD auf Anfrage unverziiglich Kopien dieser Aufzeichnungen zur Verfiigung
zu stellen;

2.7.14 die Riicksendung von gefdhrlichen Produkten (einschlieBlich biologisch gefahrdender Produkte) jeweils auf der Grundlage von

konkreten Anweisungen von BD wie folgt durchzufiihren:

a) Implantierbare Produkte: Alle implantierbaren Produkte und ihr Zubehér, die bei einem Verfahren verwendet oder implantiert wurden, gelten als
biologisch gefdahrlich und diirfen vor der Riickgabe nicht dekontaminiert, desinfiziert oder sterilisiert werden und missen in biogefahrenkontrollierten
Verpackungen unter sicherer Handhabungskontrolle zuriickgegeben werden;

(b) andere Medizinprodukte: alle anderen, nicht implantierbaren Produkte muss bei der Riickgabe entweder: i) eine Desinfektionsbescheinigung
beigefiigt sein, auch wenn die Produkte nicht verwendet wurden, oder ii) in einer biogefahrenkontrollierten Verpackung bei sicherer
Handhabungskontrolle zuriickgegeben werden;

2.7.15 alle Aufzeichnungen und Dokumentationen im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung (einschlieflich Riickverfolgbarkeitsaufzeichnungen im
Falle eines Ruckrufs) fir den unten angegebenen Zeitraum aufzubewahren, wobei der Wiederverkdaufer BD auf Anfrage auch nach Beendigung
dieser Vereinbarung Kopien dieser Aufzeichnungen zur Verfliigung stellt:

Produktart Aufbewahrungsfrist fiir Aufzeichnungen

Implantate Auf unbestimmte Zeit

Investitionsgliter Auf unbestimmte Zeit oder bis zu dem Zeitpunkt, zu dem bekannt ist und aufgezeichnet wird, dass die Investitionsgiiter auf3er
Betrieb genommen wurden.

Alle anderen Produkte Mindestens Produktlebensdauer/Verfall + zwei Jahre oder wie von BD anders angegeben.

Vertrieb in der Union

2.8 Die folgenden Bestimmungen gelten fiir den Vertrieb der Produkte in der Union:

2.8.1 Vorder Bestellung eines Produkts bei BD muss der Wiederverkaufer iiberpriifen, ob das Produkt mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet ist und ob
die EU-Konformitatserklarung des Produkts erstellt wurde und ob gegebenenfalls ein Unique Device Identifier Code (UDI) vom Hersteller vergeben
wurde. Vor der Bereitstellung eines Produkts auf dem Markt der Union muss der Wiederverkaufer sicherstellen, dass das Produkt mit dem Etikett und
den Anweisungen zur Verwendung, wie sie nach anwendbarem Recht erforderlich sind, in einer oder mehreren offiziellen Sprachen der Europdischen
Union versehen ist;

2.8.2 fir Produkte, die aus einem Land auBerhalb der Union in einen Markt der Union eingefiihrt werden und soweit der Wiederverkaufer das
Produkt nicht importiert, iberpriift der Wiederverkaufer vor Inverkehrbringen des Produkts auf dem Markt der Union, ob der Importeur des
Produkts auf der Verpackung des Produkts oder in einem dem Produkt beigefligten Dokument den Namen des Importeurs, den eingetragenen
Handelsnamen oder die eingetragene Handelsmarke, seinen eingetragenen Geschaftssitz und den Ort, an dem dieser kontaktiert werden kann,
angegeben hat, und dass dies die Informationen zum Produktetikett des Herstellers nicht verdeckt;

2.8.3 in Bezug auf alle Produkte, die aus Landern auBerhalb der Union eingefiihrt und vom Wiederverkdufer erstmals auf dem Markt der Union in
Verkehr gebracht werden, gilt zudem:

(a) Vor dem Inverkehrbringen des Produkts auf dem Markt der Union muss der Wiederverkaufer tberprifen: (i) ob das Produkt CE-gekennzeichnet ist
und die EU-Konformitdtserkldrung erstellt wurde; (ii) der Hersteller und der Bevollméchtigte auf der Produktkennzeichnung und den
Produktinformationen angegeben sind und in Ubereinstimmung mit dem anwendbaren Recht im elektronischen System der Union registriert sind;
(iii) das Produkt in Ubereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen gekennzeichnet und mit den erforderlichen Anweisungen versehen ist; (iv)
gegebenenfalls ein eindeutiger Gerdteidentifizierungscode (sog. Unique Device Identifier Code ,,UDI*) vom Hersteller in Ubereinstimmung mit dem
anwendbaren Recht zugewiesen wurde; und (v) das Produkt in Ubereinstimmung mit dem anwendbaren Recht im elektronischen System der Union
registriert ist. Stellt der Wiederverkaufer fest, dass eine der in den Abschnitten ii), iv) oder v) genannten Informationen nicht im elektronischen
System der Union registriert oder fehlerhaft oder unvollsténdig ist, so informiert er BD dariiber, bevor er das Produkt auf den Markt der Union in den
Verkehr bringt;

Vor dem Inverkehrbringen des Produkts auf dem Markt der Union und in Ubereinstimmung mit den Anweisungen von BD muss der Wiederverkéufer

auf dem Produkt, auf seiner Verpackung oder in einem Dokument, das den Namen des Wiederverkdufers, den eingetragenen Handelsnamen oder die
eingetragene Marke, seinen eingetragenen Geschdftssitz und die Adresse, unter der es kontaktiert werden kann, enthdlt, angeben. Der Wiederverkdaufer
stellt sicher, dass etwaige zusatzliche Etiketten keine Informationen auf dem vom Hersteller bereitgestellten Produktetikett verdecken. Der
Wiederverkaufer stimmt zu, dass BD die Daten des Wiederverkéufers in das elektronische System der Union in Ubereinstimmung mit dem anwendbaren
Recht als registrierter Importeur hinzufiigt und diese entsprechend dem anwendbaren Recht aktualisiert;

(b) In Bezug auf Produkte, die vom Wiederverkaufer aus einem Land auf3erhalb der Union in einen Markt der Union eingefiihrt werden, bewahrt der
Wiederverkaufer fir einen in dem anwendbaren Recht festgelegten Zeitraum eine Kopie aller vorgeschriebenen Dokumente auf, einschlieflich, aber
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nicht beschrdankt auf die in dem Gebiet der Union enthaltenen Markte, der EU-Konformitatserkldrung des Herstellers und gegebenenfalls eine Kopie

aller relevanten von der benannten Stelle des Herstellers ausgestellten Zertifikate, einschlieBlich aller Anderungen und Ergéinzungen.

Kundendaten

2.9 Der Wiederverkdufer fiihrt eine vollstandige und aktuelle Liste aller Kunden, die Produkte vom Wiederverkdufer gekauft oder auf Konsignation
genommen haben, einschlieBlich (i) der Daten aller Kaufe oder Lieferungen; (ii) der Bestellmenge; (iii) des Produktcodes und der Modellnummer (wie auf
dem Produktetikett angegeben); (iv) der Chargen- und/oder Seriennummern (wie auf dem Produktetikett angegeben); (v) UPNs oder UDI (wie auf dem
Produktetikett angegeben);

(vi) des Standorts der Produkte; (vii) genauere Aufzeichnungen tiber den Verbrauch aller konsignierten Lagerbestdnde. BD behadlt sich das Recht vor, zur
Klarung von Produktbeschwerden oder zur Klarung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen innerhalb von sieben Tagen nach einer entsprechenden
Anfrage Einzelheiten tber alle Kunden anzufordern, an die der Wiederverkdaufer wahrend der Laufzeit dieser Vereinbarung Produkte verkauft oder damit
verbundene Dienstleistungen erbracht hat, sofern diese Offenlegung mit dem anwendbaren Recht in dem betreffenden Territorium ibereinstimmt.
Sonstiges

2.10 Der Wiederverkdaufer verpflichtet sich, alle angemessenen Anstrengungen zu unternehmen, auch in Bezug auf relevante Dritte, um es BD und dem
Wiederverkaufer zu erméglichen, die Produktverordnungen einzuhalten. Dazu wird der Wiederkdaufer BD unverziglich alle erforderlichen Unterlagen und
Daten zur Verfliigung zu stellen, etwaig erforderlichen Handlungen vornehmen und weitere erforderliche MaBnahmen ergreifen.

(c) Nach schriftlicher Mitteilung an den Wiederverkdufer kann BD den Vertrieb von Produkten einstellen. Jedwede Haftung gegeniiber dem
Wiederverkdaufer auf dieser Grundlage ist ausgeschlossen und der Wiederverkdufer hat keinerlei Anspruch auf Entschddigung, Kompensation oder
Schadenersatz.

Allgemeine Geschéftsbedingungen / Annex fiir Wiederverkdufer / Glltig ab: 1. Januar 2026 Seite 8 von 8
BD und das BD Logo sind Marken der Becton, Dickinson and Company. © 2026 BD. Alle Rechte vorbehalten.



	2 Angebote und Abschlüsse, Nebenabreden
	3 Preise
	4 Zahlung, Verrechnung, Verzugszinsen und Aufrechnung
	5 Lieferzeit, Nichtlieferung, Verzug, Teillieferung
	6 Versand, Gefahrtragung, Abnahme
	7 Eigentumsvorbehalt
	8 Mängelrüge und Gewährleistung
	9 Haftung
	10 Weiterverkauf und Rücknahme von Waren; Gestattung zur Datennutzung (Data Act)
	11 Verjährung
	12 Zeichnungen und sonstige Unterlagen
	13 Handelsbeschränkungen
	14 Weitere Bestimmungen für Wartungs- und Reparaturleistungen
	15 Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
	16 Allgemeine Datenschutzverordnung (GDPR) – Schutz personenbezogener Daten
	1 Definitionen
	2 Pflichten des Wiederverkäufers Vertriebsaktivitäten
	Lizenzen und Berechtigungen
	Produktfehler
	Streitigkeiten und Reklamationen
	Abgelaufene Produkte
	Lagerhaltung und Distribution
	Vertrieb in der Union
	Kundendaten
	Sonstiges

